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MD-2166-1/93 
Entwurf einer vereinbarung zur 
Sicherstellung der Patienten­
rechte in österreich (öster­
reichische Patientencharta) ; 
Stellungnahme 

zu Zl. 2 1. 645/7-II/A/5/93 

An das 
Bundesministerium für 
Gesundheit, Sport und 
Konsumentenschutz 

AMT DER 
WIENER LANDESREGIERUNG 

g 

MD-Büro des Magistratsdirektors 

1082 Wien, Rathaus 

40 0 0-82125 

Wien, 16. September 1993 

Auf das Schreiben vom 9. Juli 1993 beehrt sich das Amt der 
Wiener Landesregierung, zu dem im Betreff genannten Entwurf 
einer österreichischen Patientencharta folgende Stellungnahme 
bekanntzugeben: 

A) Allgemeines: 

Eingangs ist festzuhalten, daß durch die vorgelegte Verein­
barung den Ländern derzeit noch nicht abschätzbare zusätz­
liche finanzielle Belastungen auferlegt we rden. So t rifft 
z. B. die im Art. 5 Abs. 1 des Entwurfes aufgenommene Ver­
pflichtung, "die jeweils benötigten Leistungen der Gesund­
heitsdienste unabhängig von der finanziellen situation des 
Betroffenen" sicherzustellen, zu einem großen Teil die 
Länder. Im Teilbereich "Versorgung in Krankenanstalten" ist 
aufgrund der Tatsache, daß für die sozialversicherten Pa­
tienten die von den Sozialversicherungsträgern geleisteten 
Ersätze bei weitem nicht kostendeckend sind, und im übrigen 
aufgrund der Gesetzeslage kostendeckende Gebühren gar nicht 
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verrechnet werden dürfen, ohnehin ein nicht unbeträcht­
licher Teil der Kosten durch die Länder als spitalserhalt r 
zu tragen. Dazu kommt noch in jenen Fällen, in denen das 
Sozialversicherungsrecht nicht greift, die zusätzliche Be� 
lastung des Landes als Sozialhilfeträger. I 
Der Entwurf erweckt in einzelnen Bestimmungen den Anschei " 
als versuche der Bund, wie schon bei der Pflegevorsorge, 
Wege einer Art. 15a B-VG-Vereinbarung durch Formulierung I • 

weitreichender Verpflichtungen Länder und Gemeinden zu p�­
judizieren. Es werden daher vor Abschluß dieser vereinba� 

ii 
rung entsprechende Verhandlungen etwa im Rahmen des Finanp-
ausgleiches zu führen sein, um eine gleichmäßige AUfteilupg 
der finanziellen Lasten sicherzustellen. � 

i 

i 
! .1 weiters ist allgemein festzustellen, daß im Hinblick auf 

die i� Art. 1 Abs. 1 ohnehin generell festgelegte Ver- it 

pflichtung der Vertragsparteien - nämlich in ihrem jeWeilk
,

­
gen Bereich im Rahmen der Gesetzgebung und der VOllziehu� 
für die sicherstellung der folgenden Patientenrechte zu !i 
sorgen - die nachfolgenden Bestimmungen eigentlich konkr�e 
Rechte von Patienten und Patientinnen normieren müßten. I 

�i Durch die gewählten Formulierungen werden nämlich oft -
überspitzt formuliert - nur "Sicherstellungen sicherge-
stellt". 

Beispielsweise heißt es im Art. 15 Abs. 1 "Es ist sicher 
zustellen, daß im Rahmen stationärer Versorgung Besuche ; 
empfangen werden können und Kontakt mit der Außenwelt au� 
genommen werden kann" und im Art. 15 Abs. 2 "Es ist dafü� 
zu sorgen, daß die Patienten und Patientinnen vertrauens1 
personen nennen können, " I ! 

� 
! 

Die in den Erläuterungen enthaltene Zielsetzung dieser � ii 
Vereinbarung, nämlich "eine übersichtliche und VOllständ�e 
Information" von Patienten und Patient innen zu ermöglich�, 

i! 
i 
;l 
� 

i j 
i 
if 
� , 
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sollte besser zum Ausdruck gebracht werden. Art. 15 sollte 
daher wie folgt lauten: 

"Patienten und Patientinnen haben das Recht, im Rahmen sta­
tionärer Versorgung Besu�he zu empfangen und Kontakt mit 
der Außenwelt aufnehmen zu können" und "Die Patienten und 
Patientinnen haben das Recht, Vertrauenspersonen zu nennen, 

" 

Die Aufgabe des Bundes kann sicherlich nicht allein darin 
bestehen, in Form einer Art. 15a B-VG-Vereinbarung die 
Sicherstellung der Patientenrechte festzusetzen. Eine ma­
teriell-rechtliche Normierung der Patientenrechte liegt 
sicher mehr im Interesse von Rechtsklarheit und Rechts­
sicherheit als eine Art. 15a B-VG-Vereinbarung. 

Jedenfalls muß der Bund in der Vereinbarung zur Sicherstel­
lung der Patientenrechte verpflichtet werden, zivilrecht­
liche Bestimmungen für die Patient-Arzt-Beziehung zu schaf­
fen (Behandlungsvertrag, schadensersatzrechtliche Normen) . 
Überdies sollten diese und andere Bestimmungen konsumenten­
schutzrechtlichen Charakter haben, um das bestehende Un­
gleichgewicht auszugleichen, wie dies etwa beim Mietrechts­
gesetz, beim Konsumentenschutzgesetz und beim Arbeitnehmer­
schutzgesetz geschehen ist. Hinsichtlich der zivilrecht­
lichen Normen ist der derzeit vorgesehene Abschnitt 8 nicht 
ausreichend. 

Die wichtigsten Patientenrechte ergeben sich zwar unmittel­
bar aus dem Behandlungsvertrag und wurden von Lehre und 
Rechtsprechung daraus entwickelt, es muß aber angemerkt 
werden, daß diese Rechtslage unzureichend ist, da sie keine 
umfassende und klare Information für die Bevölkerung ge­
währleistet. Die zuständigkeit zur Kodifizierung der Pa­
tientenrechte liegt in erster Linie beim Bundesgesetzgeber, 
da es sich dabei vorwiegend um zivile bzw. bürgerliche 
Rechte handelt (Persönlichkeitsrechte, Vertragsrechte, 
Schadenersatz rechte) . 
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Durch die wiener Krankenanstaltengesetz-Novelle 1993 wurd i 
! 

ein neuer § 17a eingeführt. Mit den Regelungen des § 17a I i 
wurden aber keine Patientenrechte normiert, sondern die ; 

i 

Rechtsträger der Krankenanstalten haben dafür vorzusorgenL 
daß bei der Behandlung und Betreuung in den Krankenanstal� 
ten die Patientenrechte beachtet werden und die wahrnehmupg 
ihrer Rechte in den Krankenanstalten ermöglicht wird. Im 
§ 17a Abs. 2 wiener Krankenanstaltengesetz 1987 findet si 
überdies eine demonstrative Aufzählung von Patientenrech­
ten, die in L�hre und Rechtsprechung unbestritten sind 0 

die in Teilaspekten sogar gesetzlich geregelt sind. 

ii 
ij 

Bei einem Vergleich der demonstrativen Aufzählung im § 17� 
wiener Krankenanstaltengesetz 1987 mit den im Entwurf de� 
Patientencharta enthaltenen Patientenrechten fällt jeden1 

, 

falls auf, daß ein Recht auf vorzeitige Entlassung in de 
Entwurf der Vereinbarung nicht enthalten ist. Dieses Rec 
betrifft Patienten in Krankenanstalten. Weiters sollte 
festgelegt werden, daß Rechtsträger von Krankenanstalten 
dafür zu sorgen haben, daß Patienten über ihre Rechte un� 

ii 
deren Durchsetzung in der Krankenanstalt informiert werd 
In jeder Krankenanstalt soll den Patienten eine Person 0 r 
stelle bekanntgegeben werden, die ihnen für Informatione 
Anregungen oder Beschwerden zur Verfügung steht. weiters 
sollte in der Patientencharta das Recht auf rücksichtsvo 
Behandlung, das Recht auf Vertraulichkeit sowie das Rech 
auf Ausstellung eines Arztbriefes normiert werden. weite�s 
sollten die Rechtsträger von Krankenanstalten verpflicht�t 

,. 

werden, Patienten über zuständige patientenanwaltschafte� 
,. 

zu informieren. ,. 
" 

it 
B) Zu den einzelnen Bestimmungen wird folgendes ausgeführt: I 

i ! 
'I 

Zu Art. 4: J i 
Die Wortfolge "in angemessener zeit" sollte durch das w011l:. 
"zei tgerecht" ersetzt werden. . 

I 

! 1I 
! � . 
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Zu Art. 6: 
Sollte den Ländern und Gemeinden aus dieser Bestimmung eine 
Verpflichtung zu zusätzlichen Leistungen und damit auch 
eine zusätzliche finanzielle Belastung erwachsen, wäre.n 
wenigstens entsprechende Mitwirkungsrechte einzuräumen. 
Beispielsweise wird an die Forderung des Landes Wien nach 
Mitspracherechten bei der Schaffung von ÄrztesteIlen mit 
Kassenverträgen erinnert. 

Im Abs. 1 sollte an statt der "Versorgung" psychisch Kranker 
und Behinderter von der "Betreuung" psychisch Kranker und 
Behinderter gesprochen werden. 

Zu Art. 8: 
Es ist dazu darauf hinzuweisen, daß Abs. 3 nicht als Abkehr 
von der Verpflichtung des jeweiligen Bundeslandes, für 
seine (Landes) Bürger die Anstaltspflege sicherzustellen 
bzw. als "Ermächtigung", komplizierte (und in aller Regel 
kostenintensive) Fälle auch in Anstalten anderer Bundes­
länder überstellen zu können, verstanden werden darf. 

Zu Art. 11: 
Diese Bestimmung sollte dahingehend geändert werden, daß 
die Organisations- und Behandlungsabläufe in Krankenanstal­
ten nach den Bedürfnissen der Patienten auszurichten sind. 
Dies umfaßt auch die Anpassung an den im allgemeinen 
üblichen Lebensrhythmus. Auf § 17a Abs. 3 Wiener Kranken­
anstaltengesetz 1987 darf hingewiesen werden. 

Zu Art. 16: 
Im Entwurf vorn Sommer 1992 war an dieser Stelle (damals 
Art. 12) auch eine Bestimmung enthalten, wonach auch bei 
Aussichtslosigkeit weiterer medizinischer Behandlungsmaß­
nahmen stets ein Anspruch auf bestmögliche Schmerzlinderung 
besteht. 
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Eine solche Regelung, die einen Anspruch auf Schmerzlind 
rung insbesondere für Sterbende auch mit solchen Mitteln 
normiert, die sonst nicht gewählt würden (Abhängigkeits­
gefahr) , sollte jedenfalls im Hinblick auf die bekannte, I,�: zum Teil sehr restriktive Praxis in österreich ausdrück- ! ! lich in den Patientenrechten enthalten sein. I 

i� " 
! 

So ist auch in der demonstrativen Aufzählung der patient�-
! 

rechte im § 17a Abs. 2 lit. d Wiener Krankenanstaltenge- ! 
setz 1987 das Recht auf möglichst schmerzarme Behandlung I 
und Pflege normiert. i 

I 
ii 

Zu Art. 18: 
Hier sollte normiert werden, daß die Einwilligung in die I 

!! 
Behandlung nur aufgrund einer vorher erteilten Aufklärun� 

" 
wirksam ist. � 

! 
!f 

Zu Art. 20: 

ii' , 

Unklar ist das Verhältnis der hier erwähnten "Aufzeichnu 4 
gen" zu der im Art. 23 behandelten "Dokumentation der ; : 
diagnostischen, therapeutischen und pflegerischen Maßnah 
men". Sofern mit diesen Begriffen nicht unterschiedliche 
Inhalte gemeint sein sollen (dies müßte aber zumindest i 
den Erläuterungen dargestellt werden), wird eine einheit i 

liche Wortwahl empfohlen. 

Zu Art. 22: 
I, 

Der letzte Satz dieser Bestimmung ist sprachlich mißglüclt, 
da nämlich das Wahlrecht einer Hebamme oder eines Thera-:, 
peuten und nicht das Wahlrecht des Patienten bzw. der i 
Patientin normiert wird. 

Zu Art. 23: 

;� 
i 
! 

Abgesehen von der zu Art. 20 erwähnten Frage, ob "Aufzei�1n-
nungen" und "Dokumentation" denselben Inhalt haben, wirdl, 
angeregt, den Begriff "notwendige Dokumentation" durch A�'" 
führung jener Teile zu ergänzen, die in der DOkumentatiot 
jedenfalls enthalten sein müssen. , ' 

I 
I � 
1 ii 
� , 
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Weiters wäre neben der Aufklärung und Zustimmung zur 
Behandlung auch eine allfällige Ablehnung als ein in die 
Dokumentation aufzunehmendes Faktum anzuführen. 

Im Abs. 3 muß es statt "Art. 20" richtig "Art. 19" heißen. 

Zu Art. 25: 

Hier kann die Wortfolge "Kindern und sonstigen" entfallen, 
weil nach geltendem Recht der Begriff "Minderjährige" auch 
"Kinder" umfaßt, und keine Sonderregelungen für diese spe­
zielle Gruppe der Minderjährigen getroffen werden sollen. 

Im zweiten Satz müßte es statt "Art. 18" richtig "Art. 17" 

heißen. 

Zu Art. 3 0: 

Da die Forderung auf Fortsetzung des Schulunterrichtes 
während eines längeren stationären Aufenthaltes zu weit­
gehend erscheint, soll±e eher der Ausdruck "Fortsetzung 
einer schul adäquaten Ausbildung" verwendet werden, worunter 
auch Unterrichts formen , wie Hauslehrer etc. , zu verstehen 
sind. 

Zu Art. 3 1: 

Es wird vorgeschlagen, Gesundheitseinrichtungen im Bereich 
der Vollziehung des Bundes (etwa Ärzte, Hebammen, Apothe­
ker, Dentisten etc. ) gegenüber den bestehenden Patienten­
anwaltschaften der Länder (etwa Wiener Patientenanwalt) zur 
Auskunft zu verpflichten. Die Prüfung von Patientenbe­
schwerden kann auch durch unabhängige Einrichtungen im 
Rahmen des Kammerrechtes erfolgen, sie muß jedoch durch 
gesetzlich eingerichtete Patientenanwaltschaften gewähr­
leistet sein. Das Recht des Patienten auf Prüfung seiner 
allfälligen Beschwerden wäre durch das Recht auf Informa­
tion über das Ergebnis der Prüfung zu ergänzen. 
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Zu Art. 3 2: 

Die hier enthaltene V�rpflichtung, unabhängige Patienten­
vertretungen und Patientenselbsthilfegruppen vor Entschei 
dungen in grundlegenden allgemeinen patientenrelevanten " 
Fragen einzubinden bzw. ihnen etwa vor .der Errichtung ne�r 
stationärer und ambulanter Versorgungs strukturen , für di� i 

öffentliche Mittel eingesetzt werden, eine Stellungnahme �u 
ermöglichen, ist zu unbestimmt. Es wäre zu klären, ob je� 

H 
Patientenvertretung und jede Patientenselbsthilfegruppe � 
einzubinden ist. Einer näheren Definition bedürfen auch �ie 

! 
, 

Begriffe "grundlegende allgemeine patientenrelevante 
Fragen" und "grundlegende Planungsvorhaben". i 

'I 

Diese Bestimmung könnte - was sicher auch nicht im Inter1 
esse der Patienten und Patientinnen sein kann - bei den ' 
betreffenden Vorhaben zu Verzögerungen führen; sie er- \ 

! 

i 
I1 

scheint als zu weitgehend gefaßt. 

Zu Art. 3 3 : 

I 
i 
, 

Der Abs. 2 (Information des Patienten bzw. der Patientin I 

über die Kosten) sollte aus systematischen Gründen etwa 
als Art. 17 Abs. 4 aufgenommen werden. 

Da in dem vorliegenden Entwurf die Schlußbestimmungen no � 
nicht ausgeführt sind, wird insbesondere empfohlen, bei r 
Abfassung der Schlußbestimmungen neben den Regelungen üb 
das Inkrafttreten der Vereinbarung, Bestimmungen über di 
Geltungsdauer, das Kündigungsrecht, die urkundenausferti1 

If . 
gung, die Durchführung der Vereinbarung (Erlassung von B1m-
des- und Landesgesetzen, Fristen) sowie über verhandlUng1* 
zwischen den Vertragsparteien zu normieren. I 

i Gleichzeitig werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme i 
dem Präsidium des Nationalrates übermittelt. I 

j 
:� 

Für den direktor: !.' 
/! � ! 

i/I) {1} ; I; /� I / I 
Dr. Pillmei�r i 
Obersenatsrat i 
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